
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Kantonsverfassung
Akteure Bern
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bühlmann, Marc
Porcellana, Diane
Rinderknecht, Matthias
Ziehli, Karel

Bevorzugte Zitierweise

Bühlmann, Marc; Porcellana, Diane; Rinderknecht, Matthias; Ziehli, Karel 2024.
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Kantonsverfassung, Bern, 1990 - 2016.
Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 24.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Politische Grundfragen

1Verfassungsfragen

3Föderativer Aufbau

3Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

4Jurafrage

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
ZGB Zivilgesetzbuch

CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CC Code civil

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Im Kanton Bern hat die 35köpfige Verfassungskommission des Grossen Rates die
Beratungen zu dem vom Regierungsrat überarbeiteten Entwurf einer neuen
Staatsverfassung weitergeführt. Wesentliche Neuerungen betrafen die Transparenz der
öffentlichen Verwaltung — künftig soll der Grundsatz Öffentlichkeit mit
Geheimhaltungsvorbehalt gelten —, die Einschränkung der Bedeutung des Dekrets
(Rechtssetzungsstufe zwischen Gesetz und Verordnung) sowie den Ausbau der
Volksrechte. Bei letzteren entschied sich die Kommission für die Einführung des
Referendums zu allen Parlamentsbeschlüssen und für die Ausweitung des Initiativrechts
auf den gesamten Kompetenzbereich des Parlamentes. Im Mai präsentierte die
Kommission den überarbeiteten Entwurf als Zwischenbericht dem Regierungsrat.
Dieser stellte sich insbesondere gegen den vorgesehenen Ausbau der Volksrechte und
gegen die Neuformulierung des Minderheitenschutzes, wonach nicht nur den
Bedürfnissen der französischsprachigen Minderheit, sondern allgemein denjenigen von
allen sprachlichen, kulturellen und regionalen Minderheiten Rechnung zu tragen sei.
Diese Einwände wurden von der Kommission, in welcher nach den Berner Wahlen 16
neue Mitglieder sassen, bei der Detailberatung berücksichtigt. Die Mitwirkung des
Volkes bei wichtigen Entscheiden des Parlaments soll durch sogenannte
Teilgeneralklauseln (referendumsfähige Planungsentscheide, Konzessionsbeschlüsse
etc.) geregelt werden; vorgesehen sind aber auch abschliessende Kompetenzen des
Parlaments (Ausgabenbeschlüsse bis 1 Mio Fr.). Zudem soll ein Parlamentsbeschluss
dem Referendum unterstellt werden, wenn dies 70 der 200 Mitglieder des Grossen
Rates verlangen. In bezug auf die Minderheiten gab die Kommission der Regierung
ebenfalls nach. Eine zweite Vernehmlassung ist für Mitte 1991 angekündigt worden. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 02.11.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die breit angelegte zweite Vernehmlassungsrunde zum Entwurf für eine neue
Staatsverfassung erzielte insgesamt ein gutes Echo. Die SVP, SP, Freie Liste, der LdU
und mit Vorbehalten auch die FDP würdigten den Entwurf im grossen ganzen positiv.
Insgesamt wurden jedoch über 2'500 Abänderungsanträge eingereicht. Die EVP,
welcher die christlichen Werte in der Vorlage zu kurz kamen, lehnte den Entwurf ab,
ebenso die Schweizer Demokraten, welche sich insbesondere mit der fakultativen
Einführung des Ausländerwahlrechts auf Gemeindeebene nicht abfinden wollten. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.10.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Verfassungskommission und der Regierungsrat legten dem Berner Grossen Rat den
Entwurf zu einer neuen Berner Verfassung vor. Die wesentlichen Neuerungen betrafen
die Bereiche Grundrechte, Volksrechte, eine Erweiterung der Aufgaben der
öffentlichen Hand, die öffentlichen Finanzen sowie die Gerichtsorganisation. In der
Präambel postuliert die Verfassungsvorlage das Verantwortungsprinzip der einzelnen
Individuen gegenüber der Gesamtgesellschaft sowie den Minderheitenschutz. Bei den
Grundrechten wird die Pflicht des Gemeinwesens unterstrichen, Rechtsgleichheit und
damit auch die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter anzustreben. In
Verwaltungsangelegenheiten soll in Umkehrung der bisher gültigen Praxis das
Öffentlichkeitsprinzip mit Geheimhaltungsvorbehalt zur Anwendung kommen. Die
Veränderungen zu denBestimmungen der Volksrechte bilden im Entwurf einen
zentralen Teil mit sehr innovativem Charakter. Die Instrumente der direkten Demokratie
sollen in verschiedenen Bereichen ausgebaut, in anderen eingeschränkt, werden:
Einerseits sieht der Entwurf die Möglichkeit vor, dass das Volk die ausserordentliche
Gesamterneuerung nicht nur wie bisher des Grossen Rates, sondern auch des
Regierungsrats, verlangen kann; andererseits werden die Bestimmungen über das
obligatorische Referendum gelockert, wodurch das Volk über weniger Sachvorlagen
zwingend abstimmen wird; auch die Anzahl Unterschriften zur Einreichung eines
Referendums oder einer Initiative wird auf 10 000 resp. 15 000 erhöht. Eine Innovation
stellt die Möglichkeit dar, in Form eines sogenannten Volksvorschlages ein Referendum
gekoppelt mit einem Anderungsvorschlag zu ergreifen (sogenanntes konstruktives
Referendum). Im Bereich der Finanzkompetenzen soll die Regierung über einmalige
Ausgaben bis eine Million Franken (bisher 200 000 Fr.) beschliessen können; der
Grosse Rat soll Ausgaben bis zu zwei Millionen beschliessen können, allerdings mit der

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.11.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Einschränkung, dass bei Ausgaben zwischen einer und zwei Millionen Franken 70
Grossratsmitglieder den Beschluss einem fakultativen Referendum unterstellen
können.

In der ersten Lesung des Entwurfs waren die Reaktionen der Parteien in der Mehrheit
positiv, auch wenn insgesamt 336 Abänderungsanträge gestellt wurden. Die SVP
kritisierte vor allem die weitere Verdichtung des Sozialnetzes und plädierte für mehr
Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Für die FDP ging die Einführung des
Volksvorschlags zu weit, während in der SP Kritik hinsichtlich einer zu geringen
grundsätzlichen Innovation laut wurde. Sowohl die Fraktion Freie Liste/Junges Bern,
zusammen mit der grün-autonomistischen Fraktion als auch die Mitte-Parteien
LdU/EVP betrachteten den Entwurf als eine Kompromisslösung, die keine weiteren
Abstriche mehr erleiden dürfe. Der Kommissionsentwurf wurde daraufhin in bezug auf
die explizite Gleichstellung von Mann und Frau von bürgerlicher Seite entschärft,
ebenso wurden Bestimmungen über die Mietzinszuschüsse aus dem Entwurf gekippt.

In der zweiten Lesung hiess der Grosse Rat als Ergänzung zu den Grundrechten die
Definierung eines unantastbaren Kerngehaltes, wie er vom Bundesgericht und von der
Rechtswissenschaft entwickelt wurde, gut. So sind zum Beispiel Diskriminierungen,
Folter und unmenschliche Strafen, Zwang zu einer religiösen Handlung oder zu einem
Bekenntnis und Einschränkungen der Rechte bei Freiheitsentzug unzulässig. Das
Parlament entschied auch, ,den Volksvorschlag als neue Referendumsform separat als
Eventualabstimmung dem Volk vorzulegen. Die Forderung nach einer Erwähnung von
"Gott" in der Präambel wurde knapp abgelehnt, womit nur der weniger
religionsspezifische Begriff "Schöpfung" in der Verfassung steht. Die politisch
umstrittene Frage der fakultativen Erteilung des Stimmrechts für Ausländerinnen und
Ausländer in kommunalen Angelegenheiten wurde aus der Verfassung herausgelöst, um
den Abstimmungs erfolg nicht zu gefährden. Mit 171 gegen dreizehn Stimmen (bei 5
Enthaltungen) wurde der Entwurf vom Parlament angenommen. Einzig die grün-
autonomistische Fraktion sowie die Welschbieler lehnten den Entwurf geschlossen ab;
Stimmenthaltung übten einzelne Ratsmitglieder der EVP, SD und FDP. 3

In der darauffolgenden Session hiess der Grosse Rat die in der Zwischenzeit von der
Verfassungskommission ausgearbeiteten Kompromissanträge, welche vor allem den
Bereich der Volksrechte betrafen, gut. Die Erhöhung der Unterschriftenzahl für
Neuwahlen des Grossen Rates und des Regierungsrates sowie für die Totalrevision der
Kantonsverfassung und für die Einreichung von Initiative und Referendum wurde
gutgeheissen. Die qualifizierte Minderheit für die Unterstellung eines
Grossratsbeschlusses unter das fakultative Referendum wurde von 70 auf 80 erhöht.
Auch die von der Kommission vorgenommene, umstrittene Streichung der Möglichkeit
eines fakultativen. Referendums über Vernehmlassungen über Atomanlagen zuhanden
des Bundes wurde gutgeheissen. Hingegen lehnte das Parlament die von der FDP
vorgeschlagene Sperrklausel von 5% bei Grossratswahlen ebenso klar ab wie den aus
linken und grünen Kreisen stammenden Antrag für einen Übergang zur Proporzwahl des
Regierungsrats und die Forderung nach einer vollständigen Trennung von Kirche und
Staat. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.11.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Stimmberechtigten des Kantons Bern haben die im Vorjahr vom Parlament
beschlossene Totalrevision der Staatsverfassung mit einem Ja-Anteil von 77,8%
gutgeheissen. Als einziger Amtsbezirk lehnte das Oberhasli die Vorlage ab. Die
100jährige Verfassung wird damit auf Anfang 1995 durch ein Regelwerk ersetzt, das
wichtige Neuerungen bei den Grundrechten, den politischen Rechten sowie den
Finanzkompetenzen der Behörden bringt. Unmittelbar nach der Volksabstimmung
wurde ein der EVP nahestehendes Komitee gegründet, das eine Volksinitiative für die
explizite Erwähnung von Gott in der Verfassung lancierte. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.06.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Die Gewährleistung der kantonalen Verfassungen, die bei kantonalen
Verfassungsänderungen – etwa durch kantonale Volksinitiativen oder
Verfassungsrevisionen – von der Bundesversammlung vorgenommen werden muss, ist
in der Regel eine Routineangelegenheit. Nur sehr selten gibt es überhaupt eine Debatte
in den Räten. Dem Parlament wurde deshalb auch schon vorgeworfen, die Aufgabe der
Überprüfung der Vereinbarkeit der Änderungen mit der Bundesverfassung nicht ernst
genug zu nehmen. 2013 war diesbezüglich eine Ausnahme, weil die Räte die
Wahlrechtsreform im Kanton Schwyz nicht gutgeheissen hatten. Die Gewährleistungen
im Jahr 2014 entsprachen (fast) wieder der gängigen Tradition. Die Räte hiessen die
unbestrittenen Teilrevisionen in sechs Kantonen diskussionslos gut (ZH, BE, SO, BL, GR,
VD; BRG 14.037). Mehr zu reden – zumindest im Nationalrat – gab allerdings die neue
Verfassung des Kantons Genf: Ein Minderheitsantrag Andreas Gross (sp, ZH) wollte
Artikel 66 der neuen Genfer Verfassung, der ein Verbot des doppelten Neins für
Abstimmungen über den Finanzhaushalt vorsieht, nicht gewährleisten. Der Passus sah
vor, dass entweder ein Sanierungsvorschlag oder eine Steuererhöhung angenommen
werden muss. Gross beanstandete, dass so die Entscheidung für den Status Quo
ausgeschlossen sei. In seiner Botschaft machte der Bundesrat klar, dass dies nicht als
Einschränkung der politischen Rechte angesehen werden solle und beurteilte den
Passus deshalb als bundesrechtskonform. Die Mehrheit der grossen Kammer folgte dem
Antrag des Bundesrates. Zudem sei Artikel 66 eins zu eins von der alten Verfassung
übernommen und bei der alten Verfassung also schon gewährleistet worden. Gross, der
vergeblich darauf hinwies, dass man alte Fehler nicht zu wiederholen brauche, erhielt
lediglich 31 Stimmen aus seiner Fraktion. 126 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
gewährleisteten die gesamte Verfassung des Kantons Genf. Die umstrittenen
Teilrevisionen in den Kantonen Bern bzw. Tessin, in denen eine Verschärfung von
Einbürgerungen bzw. ein Burkaverbot festgeschrieben wird, standen 2014 noch nicht
auf der parlamentarischen Traktandenliste. Allerdings hatte der Bundesrat in seiner
Botschaft Ende Jahr die Gewährleistung des Tessiner Begehrens beantragt. Er halte das
Vermummungsverbot zwar für nicht sinnvoll, so der Bundesrat, aber juristisch lasse es
sich mit der Verfassung dann vereinbaren, wenn die Religionsfreiheit nicht tangiert
werde. Die Regierung stützte sich bei ihrer Begründung auf das Urteil des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte, der unlängst ein Burkaverbot in Frankreich
bestätigt hatte. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2014
MARC BÜHLMANN

L'Assemblée fédérale est priée d'accorder la garantie fédérale aux modifications des
constitutions de Zurich, de Berne, de Zoug, de Soleure, de Bâle-Campagne, des
Grisons et de Vaud. Le canton de Zurich a supprimé de sa constitution, le référendum
constructif. L'alternative au référendum ordinaire engendrait une procédure de
votation complexe et la participation citoyenne n'était, à chaque fois, guère élevée. Au
Grisons, le référendum extraordinaire a été abrogé sans jamais être utilisé. A Berne, dès
à présent, le Conseil-exécutif peut approuver les modifications des frontières
intercommunales. Quant au Grand conseil, il peut imposer la fusion de communes en
cas d'intérêts communaux, régionaux ou cantonaux prépondérants. S'agissant de Zoug,
les exécutifs seront désormais élus au scrutin majoritaire. Le nombre de députés au
Grand conseil a été inscrit dans la constitution et la répartition des sièges se fera selon
la méthode du «double Pukelsheim» afin d'être conforme à la Constitution fédérale.
Les membres du Conseil d'Etat ne pourront pas exercer de mandat au niveau fédéral.
Les dispositions relatives à l'incompatibilité de fonction pour les parents et alliés ont
été assouplies. Outre le financement des écoles de pédagogie curative, le canton de
Soleure assurera leur organisation et gestion. Bâle-Campagne a instauré une taxe de
séjour, dont les recettes seront allouées au secteur du tourisme. Enfin, le canton de
Vaud a adapté la terminologie constitutionnelle pour correspondre à celle du Code civil
(CC) relative à la protection de l’adulte et de l’enfant. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.05.2014
DIANE PORCELLANA

Les deux chambres ont, comme proposé par le Conseil fédéral et les Commissions des
institutions politiques, adopté l'arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux
constitutions révisées des cantons de Zurich, de Berne, de Zoug, de Soleure, de Bâle-
Campagne, des Grisons et de Vaud. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2014
DIANE PORCELLANA
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In aller Regel wirft die Gewährleistung der kantonalen Verfassungsänderungen nach
Abstimmungen durch das nationale Parlament keine hohen Wellen. Aufgrund
umstrittener Volksentscheide in den Kantonen Bern und Tessin herrschte aber in der
Frühlingsession insbesondere im Nationalrat grosser Diskussionsbedarf. Im Kanton Bern
hatte im November 2013 eine Initiative der jungen SVP, die ein Verbot von
Einbürgerungen für Kriminelle, Sozialhilfeempfänger und Personen ohne
Aufenthaltsbewilligung forderte, überraschend eine Mehrheit erhalten. 
Im Kanton Tessin war im September 2013 ein kantonales Vermummungsverbot
gutgeheissen worden, das Burka- und Niqabträgerinnen als Zielgruppe anvisierte. Der
Bundesrat hatte in seiner Botschaft in beiden Fällen eine Gewährleistung empfohlen.
Eine links-grüne Minderheit der SPK-NR argumentierte jedoch, dass die Verweigerung
der Einbürgerung von Sozialhilfeempfängern eine Diskriminierung darstelle und ein
generelles Verhüllungsverbot der Religionsfreiheit widerspreche und
unverhältnismässig sei. In der Debatte erinnerte Bundesrätin Simonetta Sommaruga
daran, dass die Aufgabe des eidgenössischen Parlaments lediglich sei, zu beruteilen, ob
eine kantonale Verfassung bundesrechtskonform umgesetzt werden könne – und nicht,
ob man mit der Änderung einverstanden sei oder diese gut finde. Der Bundesrat sei
sowohl im Falle des Kantons Tessin als auch des Kantons Bern zum Schluss gekommen,
dass eine sorgfältige Umsetzung der von der Mehrheit der kantonalen Bevölkerung
angenommenen Verfassungsänderungen durchaus im Sinne des Bundesrechts möglich
sei. Aus diesem Grund seien die kantonalen Verfassungen zu gewährleisten. Die beiden
Minderheitenanträge wurden in der Folge mit 131 zu 42 Stimmen (bei 13 Enthaltungen)
im Falle des Kantons Bern bzw. mit 117 zu 56 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) im Falle des
Kantons Tessin abgelehnt und alle Verfassungen gewährleistet. 

Im Ständerat stand – neben den Verfassungsänderungen in den Kantonen Bern und
Tessin – noch eine weitere kantonale Änderung im Fokus. Bei der Abstimmung vom
November 2013 über die Aufnahme eines Verfahrens für eine Zusammenarbeit
zwischen dem Kanton Jura und Gemeinden aus dem Berner Jura wurde im Kanton Jura
ein neuer Verfassungsartikel angenommen, mit dem die Aufnahme eines
Fusionsprozesses angestossen werden soll. Weil aber die Stimmbevölkerung im Berner
Jura zeitgleich ein solches Verfahren ablehnte, wäre der Artikel in der jurassischen
Verfassung eigentlich hinfällig. Die Frage war nun, ob ein solcher hinfälliger Artikel
gewährleistet werden soll. Bundesrätin Simonetta Sommaruga legte in der
ständerätlichen Beratung dar, dass die Gewährleistung formaljuristisch nicht daran
gebunden sei, ob ein Artikel umgesetzt werde oder nicht, sondern lediglich bedeute,
dass eine Änderung mit der Bundesverfassung konform sei. Die Tatsache, dass die
Regierung des Kantons Jura in einem Schreiben signalisiert habe, dass dieser Artikel
nicht zur Anwendung kommen werde, stehe einer Gewährleistung nicht im Wege.
Anders als im Jahr 1977, als ein ähnlicher Artikel nicht gewährleistet worden war, gehe
es im zur Diskussion stehenden Artikel ja nicht um die Idee, Berner Gebiete in das
Gebiet des Kantons Jura einzubinden, sondern eben lediglich um den Anstoss eines
Prozesses. Die Regierung des Kantons Jura habe deutlich signalisiert – unter anderem
auch mit der Sistierung des jährlichen Berichts über die Wiederherstellung des Juras an
das jurassische Parlament –, dass es den neuen Artikel als gegenstandslos betrachte
und keine Ansprüche daraus ableite. Eine Nicht-Gewährleistung dieses Artikels, so
Sommaruga weiter, käme einer Negierung des jurassischen Volkswillens gleich, für die
es keine rechtliche Begründung gäbe. Auch im Ständerat wurden in der Folge alle
Kantonsverfassungen gewährleistet. Keinen Anlass zu Diskussionen hatten die
Verfassungsänderungen in den Kantonen Uri, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Waadt gegeben. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.2015
MARC BÜHLMANN

Jurafrage

Mitte März legte die Berner Regierung einen ersten Entwurf für eine Gesetzesänderung
vor, die den anstehenden kommunalen Abstimmungen einzelner bernjurassischer
Gemeinden über einen möglichen Wechsel zum Kanton Jura als Grundlage dienen
sollte. In der umstrittenen Frage der Terminierung schlug der Berner Regierungsrat eine
Kompromisslösung vor. Um eine ganze Kaskade von Abstimmungen zu verhindern,
waren maximal zwei Termine für die kommunalen Urnengänge vorgesehen. Damit trug
die Regierung dem Umstand Rechnung, dass sich die Gemeinden Belprahon und
Grandval, die neben Moutier bisher eine kommunale Abstimmung verlangt hatten, wohl
nur dann zu einem möglichen Kantonswechsel äussern wollen, wenn Moutier diesen
Beschluss zuvor fassen würde. Als Bedingung sah die Regierung allerdings vor, dass der
zweite Termin innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten Termin festgesetzt
werden soll. Der Regierungsrat begründete den Vorschlag mit der Gemeindeautonomie,

KANTONALE POLITIK
DATUM: 09.06.2015
MARC BÜHLMANN
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die nicht eingehalten würde, wenn man die Gemeinden zwingen würde, am gleichen Tag
abzustimmen. Dieser Gesetzesentwurf soll voraussichtlich Anfang 2016 im Parlament
beraten werden. 
Die berntreuen Grossräte um Manfred Bühler (BE, svp) zogen ihre bereits früher
eingereichte Forderung, dass die kommunalen Abstimmungen am gleichen Tag
stattfinden sollen, nach dem Bekanntwerden des regierungsrätlichen
Kompromissvorschlages allerdings nicht zurück. Man wolle den Forderungen der
Separatisten nicht einfach diskussionslos nachkommen. Die Verhandlungen über diesen
Vorstoss wurden Anfang Juni im Berner Grossrat geführt. Mit einer satten bürgerlichen
Mehrheit von 88 zu 56 Stimmen wurde die Motion Bühler überwiesen. Es wurde
argumentiert, dass nach dem deutlichen Abstimmungsresultat von 2013 schon
genügend Rücksicht auf die Minderheiten genommen worden sei. Zudem wurde die
Befürchtung laut, dass Moutier im Falle eines Ja bei einer nachgelagerten Abstimmung
Druck auf die beiden kleinen Nachbargemeinden ausüben könnte. Die mahnenden
Stimmen, den laufenden Prozess nicht zu stören, verhallten ungehört. Auch der Hinweis
von Regierungsrat Philippe Perrenoud (BE, sp), dass es keinen Grund gebe, überstürzt
etwas zu entscheiden, bevor die entsprechende, bereits vorliegende Gesetzesvorlage
beraten werde, fruchtete nicht. Mit einem Vorschlag für eine Eventualabstimmung
versuchte die kantonale EVP die Diskussion zu erweitern: Grandval und Belprahon
sollten gleichzeitig mit Moutier abstimmen, aber in einer Eventualfrage auch dazu
Stellung nehmen, ob ein Kantonswechsel auch dann bejaht würde, wenn Moutier Nein
sagen würde. 
Derweil kündigten die Verantwortlichen von Moutier an, die Abstimmung am 18. Juni
2017 durchführen zu wollen. In den Kommentarspalten wurde dies entweder als
Provokation oder als geschickter Schachzug bezeichnet – am 18. Juni 1940 hatte Charles
de Gaulle von London aus zur Résistance gegen das Naziregime aufgerufen. Moutier
wolle seine Autonomie wahrnehmen und selber bestimmen, wann die Abstimmung
durchzuführen sei. 10

In seiner Antwort auf eine Interpellation Graber (svp, BE) mischte sich auch der
Bundesrat in die Frage ein, ob die kommunalen Abstimmungen zu einem allfälligen
Kantonswechsel zeitgleich oder gestaffelt stattfinden sollen. Die Nachbargemeinden
von Moutier wollten eigentlich nur abstimmen, wenn Moutier sich für einen
Kantonswechsel ausspräche. Der Berner Grosse Rat hatte jedoch eine Motion
überwiesen, mit der eine zeitlich gestaffelte Abstimmung verhindert werden soll.
Graber wollte von der Landesregierung wissen, ob dieses Verbot gegen die
Gemeindeautonomie verstosse und ob eine Eventualabstimmung – die kleineren
Gemeinden sollten auch darüber befinden, ob sie einen Kantonswechsel wollten, falls
Moutier nein stimmen würde – rechtskonform sei. In seiner Antwort Ende August wies
der Bundesrat ausdrücklich darauf hin, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen
sei und diese Frage noch vom Berner Grossrat im Rahmen der Debatte um die
entsprechende Gesetzesänderung gelöst werden müsse. Im Prinzip sehe der Bundesrat
aber die Gemeindeautonomie auch mit einer gleichzeitigen Abstimmung nicht verletzt.
Zudem könne eine Eventualabstimmung durchgeführt werden, wenn die entsprechende
Frage präzis gestellt werde. In ihrer Antwort machte die Landesregierung gar einen
entsprechenden Vorschlag: "Wollen Sie, dass Ihre Gemeinde sich der Republik und dem
Kanton Jura anschliesst, wenn die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Moutier sich
für den Übertritt ihrer Gemeinde in die Republik und den Kanton Jura entscheiden?"
Wenig erfreut über die "Einmischung des Bundesrates" zeigte sich der Bürgermeister
von Moutier, Maxime Zuber (BE, psa). 11
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Mitte Oktober verabschiedete der Berner Regierungsrat zuhanden des Grossrates
seinen Gesetzesentwurf zur Regelung der kommunalen Abstimmungen über einen
Wechsel zum Kanton Jura. Die Vorlage enthielt zwei Varianten. Variante 1 sah vor, dass
die Gemeinden, die um eine Abstimmung ersuchten, das Plebiszit an zwei
unterschiedlichen Daten durchführten. Der Regierungsrat sprach sich für diese
Variante aus, die er bereits im Frühjahr 2015 propagiert hatte und die dem Wunsch der
involvierten Gemeinden entsprach. Variante 1 widersprach aber einer kantonalen
Motion, die im Sommer überwiesen worden war und verlangte, dass die kommunalen
Abstimmungen alle gleichzeitig durchgeführt werden sollen. Diesem Umstand trug der
Regierungsrat in Vorlage 2 Rechnung: Wenn alle Gemeinden gleichzeitig abstimmen
sollen, dann aber über unterschiedliche Fragestellungen. Die Nachbargemeinden von
Moutier sollten in diesem Fall eine Eventualfrage beantworten. 
Die Empfehlung der Regierung stiess der SVP sauer auf, fand bei den Autonomisten
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hingegen viel Lob. Die vorberatende Kommission sprach sich Anfang November mit 13
zu 2 Stimmen ebenfalls für die von der Regierung präferierte zweistufige
Abstimmungsvariante aus. 12

Bis zum 24. November 2015 hatten die bernjurassischen Gemeinden Zeit, ein Gesuch
für eine kommunale Abstimmung über den Verbleib im Kanton Bern oder einen Wechsel
zum Kanton Jura einzureichen. Nachdem sich im November 2013 ausser den
Gemeinden Moutier und Belprahon (mit einem Patt) alle Gemeinden teilweise deutlich
gegen einen Fusionsprozess ausgesprochen hatten, war die Ermöglichung kommunaler
Abstimmungen der letzte Schritt zur Lösung der sogenannten Jurafrage. Neben Moutier
und Belprahon hatte sich auch die Gemeinde Grandval um eine Abstimmung bemüht.
Allerdings wollten die beiden kleineren Nachbargemeinden des Städtchens Moutier erst
nach dem Entscheid des grossen Nachbarn abstimmen. 
Ende Juni reichte mit Crémines eine weitere Nachbargemeinde ein Gesuch ein. Eine
Petition mit 25 Unterschriften war vom Gemeinderat mit 3:2 Stimmen gutgeheissen
worden. Auch Crémines gab bekannt, nur dann abstimmen zu wollen, falls Moutier sich
für einen Kantonswechsel ausspricht. Anfang November entschied sich schliesslich
auch Sorvillier, ein Gesuch für eine kommunale Abstimmung zu stellen. Auch hier wollte
man zeitlich nach der Entscheidung in Moutier abstimmen können. In der Zwischenzeit
hatte der Berner Regierungsrat den Gesetzesvorschlag mit zwei Varianten vorgelegt,
wobei eine Variante die gestaffelte Abstimmung vorsah. 
Gegen eine Abstimmung entschieden sich Mitte November die Gemeinderegierungen
von Eschert und Court, den beiden südlichen Nachbarn von Moutier. So blieb es am 25.
November bei den fünf Gemeinden Moutier, Belprahon, Grandval, Crémines und
Sorvillier, die bei der Abstimmung von 2013 mit die höchsten Ja-Stimmenanteile
aufgewiesen hatten: Moutier hatte als einzige Gemeinde eine Ja-Mehrheit (55.4%) und
Belprahon ein Patt (50%) aufgewiesen. Sorvillier folgte damals mit 45.9% auf dem
dritten Rang gefolgt von Monible (44%), Pontenet (43.4%) und Perefitte (41.2%). Auch in
Grandval (37.1%) und Crémines (35.0%) hatte sich damals mehr als ein Drittel der
Bevölkerung für einen Fusionsprozess ausgesprochen. Die einzige Gemeinde im Berner
Jura, in der der Ja-Stimmenanteil bei der Abstimmung von 2013 mit 35.8% ebenfalls
über einem Drittel gelegen hatte, war Court. 13
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Die Kampagne für einen Kantonswechsel von Moutier begann bereits 2015, also rund
zwei Jahre vor dem geplanten Abstimmungstermin. Bereits Anfang September 2015
hatte ein Komitee "Moutier, ville jurassienne" mit der Kampagne für einen
Kantonswechsel begonnen. Rund 150 Personen begannen in ihren jeweiligen Quartieren
Nachbarn zu besuchen, um den Puls zu fühlen. Im Kanton Jura wurde am "Fête du
peuple jurassien" eine Petition lanciert, die die jurassische Regierung auffordert, alles
zu tun, um Moutier zu zeigen, dass das Städtchen im Nordkanton willkommen sei. Alle
Parteien mit Ausnahme der SVP und der FDP unterstützten das Sammeln der
Unterschriften. Das traditionelle Fest im Kanton Jura stand ganz im Zeichen von
Moutier. 
Um dem Ja von Moutier am 24. November 2013 zu gedenken und dem Städtchen zu
zeigen, wie stark das Herz des Kantons Jura für Moutier schlage, wurden am 24.
November 2015 auf allen Jurassischen Gemeindehäusern die Flagge von Moutier
gehisst. Die Petition "Bienvenue à Moutier" wurde am 17. Dezember 2015 mit 7474
Unterschriften der Kantonskanzlei überwiesen. 14
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Ende Januar 2016 folgte der Grosse Rat des Kantons Bern dem Antrag seiner Regierung
und beschloss ein zweiteiliges Abstimmungsprozedere. Wie sich dies auch die kleinen,
eng mit Moutier verknüpften Gemeinden Grandval, Belprahon, Sorvillier und Crémines
gewünscht hatten, soll zuerst Moutier darüber abstimmen, ob die Gemeinde im Kanton
Bern bleiben oder zum Kanton Jura wechseln will. Erst in einem zweiten Schritt und im
Wissen über den Abstimmungsausgang im Nachbarstädtchen, soll anschliessend die
Bevölkerung der vier wesentlich kleineren Gemeinden abstimmen. Im Falle eines Neins
von Moutier dürften drei der vier umliegenden Gemeinden wohl ganz auf eine
Abstimmung verzichten – nur Sorvillier hat sich für diesen Fall noch nicht festgelegt.
Neben der Regierung hatten sich auch die vorberatende Kommission und die
Deputation der französischsprachigen Grossräte für diese Lösung ausgesprochen. Die
SVP wehrte sich vergeblich, indem sie daran erinnerte, dass das Berner Parlament im
Juni 2015 eine Motion überwiesen habe, die Abstimmungen an nur einem Termin
gefordert hatte. Zahlreiche Grossräte, die noch im Juni zu den Befürwortern jener
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Motion gehört hatten, begründeten ihren Meinungswechsel mit dem beschlossenen
Zusatz, dass die beiden Abstimmungstermine maximal drei Monate auseinander liegen
dürfen. Damit werde der befürchtete Abstimmungstourismus verhindert, also die
Möglichkeit, dass jemand in eine Gemeinde umziehe, nur um dort erneut abstimmen zu
können. Das Stimmrecht ist nämlich an eine Mindestwohndauer von eben drei Monaten
geknüpft. Bei der Schlussabstimmung fanden sich 108 Stimmen für und 42 Stimmen
gegen dieses zweiteilige Verfahren. Die SVP hatte auch vergeblich dagegen protestiert,
dass der Kanton Jura im Abstimmungsbüchlein bei den kommunalen Abstimmungen
seine Position vertreten darf. Der chancenlose Antrag wurde zurückgezogen. Moutier
entschied sich Ende Februar definitiv für den 18. Juni 2017 als Abstimmungsdatum. 15

Afin d'aider les habitants de la commune de Moutier à décider de leur appartenance
cantonale, deux expertises mandatées par les cantons de Berne et du Jura, ainsi que
par la ville de Moutier, ont été rendues publiques. Elles ont pour but de présenter aux
habitants de Moutier l'impact supposé qu'aurait un changement de canton. L'une
concerne les prestations fournies par les deux cantons et répond à 18 questions
sélectionnées par les trois mandataires (promotion économique, taux d'imposition,
aide sociale, culture, etc), tandis que l'autre s'intéresse à l'avenir du site hospitalier de
Moutier – un point qui est source de tensions entre les deux camps. L'une des
conclusions du premier rapport est que les Prévôtois – tels que sont appelés les
habitants de Moutier – paieraient légèrement moins d'impôts s'ils décidaient
d'appartenir au canton du Jura. Par contre, Moutier – et l'ensemble du Jura bernois –
profite sous certains aspects du statut spécial conféré à cette région au sein du canton
de Berne, par exemple en ce qui concerne les subventions culturelles.
Les scénarios concernant l'hôpital sont nombreux et dépendent de la bonne volonté
politique, ainsi que de la bonne collaboration entre les deux cantons. En cas de non-
entente, l'établissement hospitalier risquerait une éventuelle fermeture par les
autorités bernoises. 
Dans l'ensemble, ces deux études semblent suggérer que Moutier aurait avantage à
passer du côté jurassien. Le canton de Berne a, par ailleurs, refusé de présenter tels
quels les résultats de ces rapports, préférant sa propre version. Le canton du Jura en
sortirait également financièrement gagnant au vue de la péréquation intercantonale qui
lui octroierait 26 millions; le canton de Berne, quant à lui, perdrait 29 millions si
Moutier décidait de changer de canton. Les Prévôtois représenteraient également près
de 10% de la population au sein du canton du Jura, significativement plus que leur
poids démographique actuel dans le canton de Berne. Malgré tout - comme le note un
analyse du journal "Le Temps" - cette votation, au delà des chiffres et des faits, sera
plus une affaire de cœur. 16
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